
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

An die 10. Vollversammlung am 8.11.2023 
der Kammer für Arbeiter und Angestellte Salzburg 
 

 
Anerkennung des Pflegeprozesses als zusätzliche Leistung in 

Hauskrankenpflege und Haushaltshilfe  

 
 
Die Pflege- und Betreuungsdokumentation in der Hauskrankenpflege und bei der 

Haushaltshilfe vor Ort wird bereits bei der Bewilligung der Einsatzzeiten berücksichtigt.  
 
In den letzten 20 Jahren wurden die Anforderungen und Vorgaben durch die 

Landesregierung Salzburg, basierend auf pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, an 
die Dokumentation und den Pflegeprozess bestehend aus Anamnese, Planung, 
Evaluierung (spätestens alle 3 Monate) und Pflegevisite kontinuierlich erhöht.  

 
Die dafür vorgesehenen Zeiten wurden allerdings nicht angepasst und der 
Pflegeprozess nicht als zusätzliche Leistung erfasst.  

 
Dadurch muss die Zeit für den Pflegeprozess bei den Einsätzen der zu betreuenden 
Personen eingespart werden und es können nur Mindeststandards erfüllt werden.  

 
 
Die AUGE/UG stellt daher den  

 

 
A N T R A G 

 

Die 10. Vollversammlung der Arbeiterkammer Salzburg fordert die Salzburger 
Landesregierung auf, 
 

 

• den Pflegeprozesses als separate Leistung für Hauskrankenpflege und 
Haushaltshilfe lt. Soziale Dienste Verordnung Abschnitt 2, Paragraphen 5 
und 6 anzuerkennen1 und 

• zusätzliche Einsatzzeit für die Durchführung des Pflegeprozesses 
bestehend aus Anamnese, Planung, Evaluierung (spätestens alle 3 
Monate) und Pflegevisite (alle 3 Monate) entsprechend der aktuellsten 

Qualitätsstandards und Vorgaben der Salzburger Landesregierung zu 
bewilligen.  

 

 
1 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000280  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000280


 

Für die AUGE/UG 
 
 

 
 
 

Klaus Brandhuber 


